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Nachqualifizierung
junger Erwachsener
– aktueller denn je

Christoph Eckhardt

Schon seit Anfang der 90er Jahre wird re-
gelmäßig und immer wiederkehrend da-
rauf hingewiesen: ca. 13 Prozent eines
Altersjahrgangs bleiben ohne Berufsab-
schluss. Dass Menschen ohne Berufsab-
schluss keine dauerhafte Perspektive auf
dem Arbeitsmarkt haben, ist arbeitsmarkt-
politisches Allgemeinwissen geworden
(vgl. Gutschow/Rüb 2006). Geändert hat
sich bisher jedoch wenig. Dabei gibt die
seit Mitte der 1990er Jahre durchgeführte
BiBB-Modellversuchsreihe zur Berufsbe-
gleitenden Nachqualifizierung geeignete
Modelle und Finanzierungsstrategien, mit
denen an- und ungelernte (junge) Erwach-
sene im Rahmen der beruflichen Weiter-
bildung einen anerkannten Berufsab-
schluss erwerben können. Die Nachqua-
lifizierung junger Erwachsener ist eines
der Themen, die im Innovationskreis Be-
rufliche Bildung im Themenfeld Über-
gangsmanagement erörtert wurden und zu
denen bildungspolitische Initiativen er-
wartet werden. Der folgende Beitrag geht
auf vorhandene Modelle ein, greift Erfah-
rungen aus dem BMBF-Programm „Kom-
petenzen fördern“ auf (vgl. Bylinski 2007)1)

und beschreibt Handlungsstrategien, die
zu einer weiteren Verbreitung dieses An-
satzes beitragen. Für Bildungsträger aus
der Jugendsozialarbeit ergeben sich daraus
Handlungsanforderungen, die zwar nicht

neu sind, jedoch unter veränderten poli-
tischen Rahmenbedingungen besser als
bisher umgesetzt werden können.

Bewährte Konzepte der berufsbeglei-
tenden Nachqualifizierung zum
Berufsabschluss

Angesichts der seit vielen Jahren für jun-
ge Menschen verheerenden Ausbildungs-
platzbilanz wundert es nicht, dass der Pro-
blemdruck zunimmt. Nachdem sich die
Bundesagentur für Arbeit und die SGB II-
Leistungsträger in den letzten Jahren ver-
stärkt auf die berufliche Integration jun-
ger Menschen unter 25 Jahren konzentriert
haben, wird mehr und mehr deutlich, dass
auch für die über 25-Jährigen geeignete
Angebote fehlen. Es handelt sich um jun-
ge Menschen, die in den vielen Jahren der
Ausbildungsplatznot immer wieder durch
das Raster gefallen sind und – wenn sie
Glück hatten – wenigstens phasenweise
als Angelernte in Betrieben arbeiten konn-
ten. Trotz der im Sozialgesetzbuch III vor-
handenen Finanzierungsmöglichkeit für
Weiterbildung fehlten aber Weiterbil-
dungsangebote zum Berufsabschluss.
Wenn sie kein Glück hatten, gehören sie
zu der Gruppe der „maßnahmengeschä-
digten“ jungen Menschen, denen trotz
mehrfacher Förderung in berufsvorberei-
tenden Bildungs- oder sonstigen Qualifi-
zierungsmaßnahmen keine betriebliche
Anschlussperspektive eröffnet werden
konnte und die, je länger ihre Arbeitslo-
sigkeit dauert, um so mühevoller auf die
Erlangung von Beschäftigungsfähigkeit
hin gefördert werden müssen, bevor eine
betriebliche Integration Erfolg verspre-
chend ist. Nachqualifizierung unter den
Rahmenbedingungen der beruflichen
Weiterbildung ist (auch für die unter 25-
Jährigen) immer dann eine Alternative zur
Berufsausbildung, wenn eine Berufsaus-
bildung oder eine berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme aus in der Person des Ar-
beitnehmers liegenden Gründen nicht
möglich oder nicht zumutbar ist (§ 77 SGB
III).
Ausgangspunkt der vom Bundesinstitut
für Berufsbildung zwischen 1995 und

Auszug aus: Jugend Beruf Gesellschaft 2/2007



155

2000 durchgeführten Modellversuchsrei-
he war die Frage, wie junge Menschen ei-
nen Berufsabschluss nachträglich errei-
chen können, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht mehr für die berufliche
Erstausbildung in Frage kommen, dennoch
aber begleitend zur beruflichen Tätigkeit
sich weiterbilden wollten. Etwa ein Drit-
tel der 1990 im Rahmen der BiBB/EMNID-
Studie von Davids und Kloas untersuch-
ten Gruppe der An- und Ungelernten hat-
te ein entsprechendes Interesse angege-
ben. An- und Ungelernte sind im Übrigen
nicht per se gleichzusetzen mit „benach-
teiligten“ Personengruppen. Formal gehö-
ren alle diejenigen dazu, die entweder
noch nie einen Berufsabschluss erworben
haben oder deren Berufsabschluss entwer-
tet worden ist, weil sie nach ihrer Ausbil-
dung mindestens drei Jahre nicht in ih-
rem Beruf gearbeitet haben. Zu diesem
Personenkreis gehören zum Beispiel Men-
schen, die ihre Hochschulausbildung ab-
gebrochen haben, um eine Tätigkeit in der
Wirtschaft aufzunehmen, aber eben auch
viele Personen mit individuellen Vermitt-
lungshemmnissen, wie zum Beispiel ab-
gebrochene Ausbildung, Berufsabschluss
im Herkunftsland erworben bis hin zu
Personen mit schwierigen schulischen
Voraussetzungen.
Die fünf BiBB-Modellversuche waren:
1. Differenzierte Wege zum Nachholen

von Berufsabschlüssen, in Berlin von
BBJ Consult im Rahmen des Programms
501/301 im Zusammenhang mit der be-
ruflichen Integration junger Menschen
in Klein- und Kleinstbetriebe zu Büro-
kaufleuten durchgeführt. Die berufli-
che Qualifizierung fand in Form von
ein- bis zweiwöchigen Vollzeit- oder
Teilzeitlehrgängen zur Erarbeitung der
Modulinhalte statt, ergänzt durch Lehr-
briefe zur Vor- und Nachbereitung der
Module und Bausteine in der betrieb-
lichen Praxis.

2. Arbeit und Qualifizierung, vom Bil-
dungswerk der Hessischen Wirtschaft
zur Qualifizierung junger Menschen zu
Einzelhandelskaufleuten und zu Ma-
lerinnen oder Malern durchgeführt:
Drei Tage Betrieb, zwei Tage Theorie

beim Bildungsträger. Innvoation war
die Lernchancenanalyse zur Ermitt-
lung betrieblicher Qualifizierungspo-
tenziale und damit zur Verbesserung
innerbetrieblicher Lern- und Arbeits-
prozesse.

3. Handlungskonzept Betriebliche Betei-
ligung an Nachqualifizierung, BFZ-Bil-
dungsforschung in Nürnberg hat Hand-
lungsstrategien zur Verankerung von
Nachqualifizierung in Betrieben entwi-
ckelt.

4. Im Thüringer Modellversuch „Lernen
im Arbeitsprozess“ (Internationaler
Bund Jena, Starthilfe Sondershausen
e. V.) wurden zunächst Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen und Umschulungen
bei Bildungs- und Beschäftigungsträ-
gern kombiniert. Später wurde das
Konzept nach nordrhein-westfälischem
Vorbild erweitert, indem das zweite
und dritte Qualifizierungsjahr im Wech-
sel zwischen betrieblicher Arbeit und
Qualifizierung beim Bildungsträger
gestaltet wurde. Schwerpunkt war das
Lernen im Arbeitsprozess unter be-
trieblichen Voraussetzungen, indem
typische betriebliche Aufträge in Form
von „Lern- und Arbeitsaufträgen“ zum
Erwerb der beruflichen Kompetenzen
genutzt wurden (Verzahnung von The-
orie und Praxis).

5. Im Hamburger Modellversuch „Das
integrierte Arbeits- und Lernkonzept“
lag der Schwerpunkt auf der individu-
ellen Lernberatung und Begleitung
durch den „Dschungel“ der vielfältigen
Module. Basis waren zunächst eben-
falls ABM und Umschulung, allerdings
mit wesentlich geringeren Handlungs-
spielräumen zur betriebsnahen Gestal-
tung der ABM im Vergleich zu Thü-
ringen.

Alle Modellversuche verfolgten gemein-
same Lösungsstrategien:
– Ein erheblicher Teil der An- und Ange-

lernten hat Interesse, einen Berufsab-
schluss berufsbegleitend zu erwerben.

– Der Lernprozess soll auf bereits vor-
handene berufliche Kompetenzen auf-
bauen.
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– Je nach Lernvoraussetzungen und Lern-
zielen werden unterschiedlich lange
Qualifizierungsprozesse benötigt.

– Als Instrument hierfür wurde die Mo-
dularisierung der Qualifizierung in
Form einzelner Teile erprobt, die flexi-
bel miteinander kombiniert werden
können und zusammen zum Berufsab-
schluss führen. Dieses Instrument be-
zog sich ausdrücklich auf die Weiter-
bildung, nicht auf die Erstausbildung.

Module und Bausteine zur Nachquali-
fizierung

Während der Modellversuche wurde be-
wusst der Begriff Modul für die Bezeich-
nung zeitlich und inhaltlich abgeschlos-
sener Abschnitte der berufsbegleitenden
Qualifizierung zum Berufsabschluss im
Rahmen der Weiterbildung gewählt. Es
handelt sich um einen in der Weiterbil-
dung eingeführten und gebräuchlichen
Begriff, der inzwischen zum Standard der
durch das SGB III geförderten Weiterbil-
dungsangebote gehört, um Arbeitslose in
möglichst kurzer Zeit und passgenau auf
die Qualifizierungsanforderungen der
neuen Arbeitsplätze abgestimmt wieder in
Arbeit integrieren zu können. Die Inno-
vation der Weiterbildungsmodule zum Be-
rufsabschluss bestand darin, dass alle
Module zusammengenommen sämtliche
Inhalte des jeweiligen Berufsbildes und
des Ausbildungsrahmenplanes enthalten,
einzeln und für sich genommen eine Teil-
verwertung auf dem Arbeitsmarkt ermög-
lichen. Sie beziehen sich auf das Berufs-
bild und den Ausbildungsrahmenplan. Sie
gliedern sich nach betrieblichen Arbeits-
bereichen bzw. Abläufen. Ein erfolgreich
abgeschlossenes Modul befähigt zur fach-
gerechten Ausführung von Arbeiten in
einem betrieblichen Arbeits- bzw. Auf-
tragsbereich.
Viele Merkmale von Weiterbildungsmodu-
len gelten auch für die Qualifizierungsbau-
steine der Berufsvorbereitung: Orientie-
rung an Arbeitstätigkeiten, Transparenz
des Lernprozesses, Motivationsanreize für
die Lernenden und Basis für die betriebli-
che Einsatzplanung, Überschaubare Zahl

und Dauer (ca. 9-12 Module pro Beruf, je
zwei bis drei Monate), Fortführung des
Lernprozesses nach Unterbrechungen,
Kooperation verschiedener Lernorte und
Maßnahmen sowie Berücksichtigung des
neuesten Standes der Technik und der
Arbeitsorganisation.
Das Alleinstellungsmerkmal für die Wei-
terbildungsmodule ist die unmittelbare
Arbeitsmarktverwertbarkeit. Bereits nach
einzelnen Modulen sollen die Lernenden
neue qualifizierte Tätigkeiten im Betrieb
aufnehmen können, auch wenn die Ab-
schlussprüfung noch nicht absolviert
wurde. Das entspricht dem betrieblichen
Interesse, ihren an- und ungelernten Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern möglichst
schnell neue Aufgabenbereiche zuweisen
zu können, und erfüllt das Interesse ei-
ner möglichst schnellen Arbeitsmarktin-
tegration. Aus diesem Grund sind  ab-
schlussbezogene Weiterbildungsmodule
nach Tätigkeitsbereichen oder Geschäfts-
prozessen gegliedert, die in der Praxis zu-
sammenhängend vorkommen und – im
Unterschied zur beruflichen Erstausbil-
dung – nicht einzelnen Ausbildungsjah-
ren zugeordnet werden müssen. Dieses
Alleinstellungsmerkmal unterscheidet ab-
schlussorientierte Module in der Weiter-
bildung von  Qualifizierungsbausteinen
in der Berufsvorbereitung und von Kon-
zepten, das Bausteinkonzept auch in die
reguläre Erstausbildung zu übertragen
(vgl. z. B. Euler/Severing 2006 bzw. 2007).
Leider hat sich in den letzten Jahren eine
Verwässerung der Begrifflichkeit einge-
bürgert, mit der der Streit um die Modu-
larisierung der Erstausbildung umgangen
werden sollte. So hat der Zentralverband
des deutschen Handwerks im Rahmen ei-
nes aus dem BQF-Programm Kompeten-
zen fördern finanzierten Projekts Quali-
fizierungsbausteine für die Berufsvorberei-
tung und Qualifizierungsbausteine für die
Nachqualifizierung entwickelt, die sich
zwar in ihrer Funktion, in ihrem Zuschnitt
und in ihrem Anforderungsniveau (Level
II bzw. Level III des Europäischen Quali-
fikationsrahmens) deutlich unterscheiden,
jedoch beide Male gleich benannt werden.
Inzwischen wird sogar der noch weiter
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abgeschwächte Begriff Lerneinheit ver-
wendet, allerdings ohne klare Definition.
Der neuerliche Streit um die Modulari-
sierung der Erstausbildung wurde da-
durch nicht verhindert (vgl. z. B. Ehrke/
Nehls 2006). Stattdessen wurde die Ab-
grenzung erschwert, was zur Verwechs-
lung unterschiedlicher Rechtsgrundlagen
führt: Bezüglich der Anerkennung von
Qualifizierungsbausteinen für die Berufs-
vorbereitung gelten §§ 68-70 BBiG; bei
Modulen oder Qualifizierungsbausteinen
für die Nachqualifizierung sind §§ 60-62
für berufliche Umschulungen und § 45
Abs. 2 BBiG für die Externenprüfung zu
beachten.
Als Verfahren zur Anerkennung von Mo-
dulzertifikaten als Nachweis über erwor-
bene Kompetenzen bei der Anmeldung
zur Externenprüfung hat sich bei den sei-
nerzeit einbezogenen Kammern Folgendes
bewährt: Mit der Weiterbildungsmaßnah-
me und der Trägereignung prüft die Kam-
mer auch das jeweilige Modulkonzept
unter den Gesichtspunkten, dass alle In-
halte des Ausbildungsrahmenplanes ver-
mittelt werden und die verkürzte zeitli-
che Dauer der einzelnen Module angemes-
sen ist. Dies wird auf den Modulzertifika-
ten vermerkt. Bei einer Anmeldung zur
Externenprüfung können die Prüfungsaus-
schüsse auf diese Serviceleistung ihrer
Kammer zurückgreifen und im vereinfach-
ten Verfahren eine Prüfungszulassung
entscheiden, ohne selbst jeden Einzelfall
überprüfen zu müssen.

Organisation des Lernprozesses

Alle Modellversuche haben Qualifizie-
rungswege in Kooperation mit Betrieben
oder im Rahmen von betriebsnah organi-
sieren Arbeits- und Lernprozessen er-
probt. Folgende Grundmodelle haben sich
in der Praxis bewährt:
Qualifizierungsblöcke im Bildungszentrum
zur Vor- und Nachbereitung betrieblicher
Arbeits- und Lernprozesse – zum Beispiel
im Thüringer Modellversuch oder in den
in Zusammenarbeit mit dem NRW-Ar-
beitsministerium durchgeführten Landes-
modellversuchen. Zur Verknüpfung der

Lernorte Betrieb und Bildungszentrum
dienen Lern- und Arbeitsaufträge.
Lehrgänge (Vollzeit/Teilzeit) zur Erarbei-
tung der Theorie und zur Begleitung der
Anwendung in der betrieblichen Praxis.
Lehrbriefe zur Vor- und Nachbereitung im
betrieblichen Arbeitszusammenhang die-
nen der Vertiefung und Anwendung.
Erschließung betrieblicher Lernpotenziale
durch die Lernchancenanalyse, die nicht
nur dem begleitenden Lehrpersonal An-
haltspunkte zur Vertiefung und Ergänzung
ihrer Lernangebote in Bezug auf die be-
triebliche Praxis liefern. Sie geben auch
den Betriebsleitern und ihrem Fachperso-
nal (Paten) Anregungen, wie betriebliche
Arbeitsabläufe zur Qualifizierung genutzt
und ggf. auch optimiert werden können.
Folgenden Rahmenbedingungen für die
Lernorganisation sind als Qualitätsstan-
dards für modularisierte Weiterbildungs-
konzepte anzusehen:
– Zeitlich flexible Ein- und Ausgänge in

den Weiterbildungsprozess,
– individuelles Lernen, differenziertes

Lernen, heterogene Lerngruppen,
– differenzierte Erfassung der Kompeten-

zen und des individuellen Qualifizie-
rungsbedarfs,

– Lernmaterialien für das Lernen im Ar-
beitsprozess,

– Begleitung der Lernenden während der
betrieblichen Phasen,

– Beratung und Unterstützung der be-
trieblichen Ausbildungsbeauftragten,

– Modulprüfungen, Zertifikate, Anerken-
nung durch die Kammern.

Finanzierungsmöglichkeiten

Das Sozialgesetzbuch III gibt eine ausrei-
chende gesetzliche Grundlage für die
Nachqualifizierung junger Menschen zum
Berufsabschluss im Rahmen der Weiter-
bildung (§§ 77-87 SGB III). Die Finanzie-
rung der Maßnahmenkosten regelt § 80 auf
der Basis von Bildungsgutscheinen. Für
Personen ohne Berufsabschluss oder mit
einem nicht mehr verwertbaren Berufsab-
schluss wird die Notwendigkeit der Wei-
terbildung zum Berufsabschluss unabhän-
gig von akuter oder drohender Arbeitslo-
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sigkeit anerkannt, so dass auch beschäf-
tigte An- und Ungelernte gefördert wer-
den (§ 77 Abs. 2 SGB III). Arbeitgeber, die
an- und ungelernte Arbeitskräfte zur Wei-
terbildung freistellen, können für die Aus-
fallzeit einen Arbeitsentgeltzuschuss nach
§ 235c SGB III in Höhe der Brutto-Arbeit-
geberkosten beantragen. Dass dieses In-
strumentarium in den letzten Jahren weit-
gehend ungenutzt blieb, liegt an der bis-
herigen Geschäftspolitik der Bundesagen-
tur für Arbeit. Sie hat Weiterbildungsgut-
scheine nur in vergleichsweise geringer
Zahl ausgegeben sowie verstärkt auf kurz-
fristige Qualifizierungen und schnelle
Wiedereingliederung relativ gut vermittel-
barer Arbeitskräfte gesetzt. Umschulun-
gen für Langzeitarbeitslose wurden so gut
wie gar nicht mehr gefördert. Auch Ar-
beitsentgeltzuschüsse wurden kaum ge-
nutzt.
Mit dem WeGebAU-Programm der Bundes-
agentur für Arbeit ist eine Trendwende
eingeleitet worden: Die Weiterbildung ge-
ring qualifizierter oder älterer beschäftig-
ter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
benutzt die genannten Förderinstrumen-
te, stellt aber über den Eingliederungsti-
tel hinaus zusätzliche Finanzmittel zur
Verfügung. Für Betreuungskunden, die
nicht mehr während des ALG I-Leistungs-
bezugs integriert werden können, gibt es
das Programm Integrationsfortschritte für
Betreuungskunden (IfB), das aus dem Ein-
gliederungstitel zu finanzieren ist. Es stellt
auf die Erzielung von Integrationsfort-
schritten ab, will also durch geeignete
Arbeitsmarktinstrumente die Integrations-
fähigkeit deutlich verbessern und den
Zeitraum bis zur Integration deutlich ver-
kürzen. Für Langzeitarbeitslose ohne ver-
wertbaren Berufsabschluss gibt es auch in
der Vergangenheit bereits eine deutlich
höhere Bereitschaft der SGB II-Leistungs-
träger, Umschulungen zum Berufsab-
schluss zu finanzieren.
Im Thüringer Netzwerk Nachqualifizierung
wird bereits seit 2004 ein zweistufiges
Qualifizierungskonzept praktiziert, das
auf die genannten Finanzierungsmöglich-
keiten abgestimmt ist (vgl. Eckhardt 2006).
Die acht bis zwölf Monate dauernde mo-

dulare Qualifizierung ist für alle jungen
Erwachsenen gedacht, deren berufliche
Perspektive unklar ist. Sie zielt auf einen
späteren Übergang in Erstausbildung oder
in ein betriebliches Arbeitsverhältnis ab.
Die daran anschließende zweijährige mo-
dulare Weiterbildung bietet den inzwi-
schen in befristete betriebliche Arbeitsver-
hältnisse vermittelten Lernenden die Mög-
lichkeit, die bis zum Berufsabschluss noch
fehlenden Weiterbildungsmodule berufs-
begleitend zu erwerben. Dieses Konzept
ist weitgehend individualisiert. Es können
alle Berufe ausgebildet werden, für die der
jeweilige Bildungsträger entweder selbst
oder in Kooperation mit Betrieben bzw.
anderen Bildungsanbietern eine Ausbil-
dungsberechtigung besitzt. Damit wird das
Angebot den individuellen Stärken und
Potenzialen der Lernenden wie auch dem
jeweiligen Bedarf der Betriebe gerecht, die
sich auf diesem Weg Nachwuchs sichern
oder bewährte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter weiterbilden wollen.
Das Angebot gibt vor allem Betrieben, die
alleine nicht ausbilden können, die Chan-
ce zur Nachwuchssicherung. Mit der Er-
mittlung des Qualifizierungsbedarfs, mit
Arbeitsplatz- und Lernchancenanalysen,
mit der Vor- und Nachbereitung betriebli-
cher Aufträge und Geschäftsprozesse so-
wie mit der Qualifizierung im betriebli-
chen Arbeitsprozess bieten Bildungsträger
Dienstleistungen an, die den Betrieben die
Teilnahme an Aus- und Weiterbildung er-
möglichen, ohne die Verantwortung für
die vollständige Vermittlung aller Inhalte
des jeweiligen Ausbildungsberufes allei-
ne tragen zu müssen.
Größere Betriebe mit eigenen Bildungsab-
teilungen entwickeln oft eigene Qualifizie-
rungsprogramme für An- und Ungelern-
te. Bildungsdienstleister können sie zum
Beispiel durch Verfahrens- und Methoden-
kompetenz, Zielgruppenkompetenz oder
Coaching unterstützen und Kooperations-
netzwerke mit anderen Akteuren knüpfen.
Klein- und Kleinstbetriebe nutzen exter-
ne Nachqualifizierung zur Ergänzung oder
Kompensation eigener Erstausbildung.
Bildungsdienstleister können die Vermitt-
lung aller Ausbildungsinhalte in Theorie
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und Praxis übernehmen und dadurch die
Betriebe von Ausbildungsverpflichtungen
entlasten. Sie übernehmen individuelle
Lernbegleitung, Integrationscoaching,
Ausbildungsmanagement, Fördermittelak-
quise und andere Leistungen, in Anleh-
nung an das externe Ausbildungsmanage-
ment in der Erstausbildung. Im BQF-Trans-
ferprojekt Kompetenznetzwerk (quali-
NETZ GmbH) wird ein Fortbildungs- und
Entwicklungskonzept erarbeitet, mit dem
Bildungsträger den genannten Zielen ent-
sprechende Dienstleistungsangebote im
eigenen Hause entwickeln, entsprechen-
de interne Strukturen schaffen und Mar-
ketingstrategien zur Ansprache von Un-
ternehmen umsetzen (www.qualinetz.de).
Um die Möglichkeiten der berufsbegleiten-
den Nachqualifizierung an- und ungelern-
ter Personen bei Betrieben weiter zu ver-
breiten und entsprechende Unterstüt-
zungsangebote bekannt zu machen, arbei-
tet das BQF-Projekt Netzwerk Qualifizie-
rungswege für An- und Ungelernte (BfZ-
Bildungsforschung Nürnberg in Zusam-
menarbeit mit INBAS GmbH) an einem
speziell auf den Bedarf der Betriebe aus-
gerichteten Unterstützungs- und Informa-
tionsangebot für Betriebe und will Unter-
nehmen wie auch Arbeitsagenturen, AR-
GEN und Optionskommunen verstärkt für
Nachqualifizierung gewinnen. In einem
Teilprojekt werden Konzepte der Kompe-
tenzfeststellung erprobt und verbreitet,
mit denen berufliche Kompetenzen von
MigrantInnen ermittelt werden können,
um darauf aufbauende individuelle Qua-
lifizierungspläne umsetzen zu können
(vgl. auch den Aufsatz von Dominique
Dauser und Annelies Hilger in diesem Heft
S. 162 ff.).
Als eine wichtige Voraussetzung für die
Umsetzung von Nachqualifizierungsange-
boten sind regionale Netzwerke anzuse-
hen – also Zusammenschlüsse aus meh-
reren Bildungsanbietern, Betrieben, Agen-
turen für Arbeit, SGB II-Leistungsträgern,
Kammern und Wirtschaftsverbänden. Sie
sorgen am ehesten für ein breites, bedarfs-
gerechtes Angebot sowie kurze Kommu-
nikationswege. Sie stellen vor allem Un-
terstützungsstrukturen für die Informati-

on der Unternehmen, für die Umsetzung
der Nachqualifizierung sowie für den
fachlichen Austausch bereit (vgl. Eck-
hardt/Oberth/Rüb in BMBF 2006, 206). In
diesem Zusammenhang empfiehlt sich
auch die Ausweitung der Aus- und Wei-
terbildungsberatung, die sowohl den Un-
ternehmen als auch den an Weiterbildung
Interessierten Bedarfe und Möglichkeiten
aufzeigt und entsprechende Angebote ver-
mittelt.

Handlungsbedarf für die Zukunft

Es kommt darauf an, in den Regionen ein
möglichst breites und flexibles Angebot zu
etablieren, das den unterschiedlichen
Zielgruppen der Nachqualifizierung ge-
recht wird: An- und ungelernten Beschäf-
tigten, SGB II- wie SGB III-Leistungsemp-
fänger/innen, gut qualifizierten Angelern-
ten genauso wie Personen mit besonde-
rem Förderbedarf, Müttern und Vätern,
die Berufstätigkeit und Weiterbildung mit
Kindererziehung verbinden wollen sowie
– nicht zuletzt – der großen Gruppe der
jungen Menschen mit Migrationshinter-
grund, die ein besonders hohes Risiko tra-
gen, ohne Ausbildungsabschluss zu blei-
ben.
Mit der Erarbeitung bundeseinheitlicher
Qualifizierungsbausteine für die Nachqua-
lifizierung – bisher in den Berufen Büro-
kaufmann/-frau, Elektroniker/-in, Gebäu-
dereiniger/-in, Metallbauer/-in und Tisch-
ler/-in (www.zwh.de ) – durch den Zen-
tralverband des deutschen Handwerks
bzw. durch die Zentralstelle für die Wei-
terbildung im Handwerk im Rahmen ei-
nes aus dem BQF-Programm Kompetenzen
fördern durchgeführten Transferprojekts
ist ein weiterer Schritt zur leichteren
Umsetzung von Nachqualifizierung getan.
Diese im Bereich der Handwerkskammern
anerkannten Bausteine entsprechen den
oben beschriebenen Qualitätsmerkmalen.
Für andere Berufe wären bundeseinheit-
liche Nachqualifizierungsbausteine eben-
falls hilfreich. Im Rahmen von regionalen
Tagungen des BQF-Transferprozesses wer-
den bundesweit alle Kammern mit dem
Einsatz der Bausteine, den rechtlichen
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Rahmenbedingungen, den Finanzierungs-
möglichkeiten sowie mit Umsetzungskon-
zepten im Kontext von Bildungsdienstleis-
tungen für Betrieben aus anderen BQF-
Projekten vertraut gemacht.
Die in den bisherigen Modellversuchen
und Projekten erprobten Finanzierungs-
modelle, Umsetzungskonzepte und Me-
thoden sowie die sich daraus ergebenden
Qualitätsstandards müssen verbreitet wer-
den. Möglichkeiten des fachlichen Aus-
tauschs zwischen den verschiedenen be-
teiligten Akteuren müssen verstärkt wer-
den, damit auf den vorhandenen Kompe-
tenzen aufgebaut werden kann und das
Rad nicht jedes Mal neu erfunden wird.
Neue Modelle sollten u. a. die betriebli-
chen Kooperationen intensivieren, flexible
und individuelle Lösungsstrategien wei-
terentwickeln, die dem Bedarf der einzel-
nen Weiterbildungsinteressenten, der Be-
triebe und des regionalen Arbeitsmarktes
gleichermaßen gerecht werden. Sie soll-
ten Bildungsdienstleistern ermöglichen,
entsprechende Angebote für Einzelne und
kleine Gruppen zu verwirklichen. Aus-
und Weiterbildungsberatung und Coa-
ching an der Schnittstelle zwischen Bil-
dungsträger und Betrieb müssen ausge-
weitet und methodisch weiterentwickelt
werden. Die Einbeziehung von besonde-
ren sprachlichen und interkulturellen
Kompetenzen von Personen mit Migrati-
onshintergrund sowie die Vorteile inter-
kultureller Personalentwicklung sind bis-
lang noch viel zu wenig in der Nachquali-
fizierung verankert (vgl. dazu das Fortbil-
dungsprojekt des Beruflichen Qualifizie-
rungsnetzwerks für Migrantinnen und
Migranten (BQN) Essen im Transferpro-
zess).

Anmerkung

1) Das Programm „Berufliche Qualifizierung
Jugendlicher mit Förderbedarf – Kompe-
tenzen fördern“ (BQF-Programm) von 2001
bis 2006 knüpft bildungspolitisch an die
Beschlüsse der Arbeitsgruppe „Aus- und
Weiterbildung“ des ehemaligen Bündnis-
ses für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfähigkeit an, in denen die berufliche

Benachteiligtenförderung als Daueraufga-
be definiert wurde. Es verstand sich als
Strukturveränderungsprogramm mit den
Zielen, die berufliche Förderung von be-
nachteiligen jungen Menschen strukturell
und qualitativ-inhaltlich weiter zu entwi-
ckeln, die Effizienz vorhandener Förder-
maßnahmen zu steigern, Lücken im An-
gebot der Benachteiligtenförderung zu er-
kennen und zu schließen sowie Akteure
im Ausbildungssystem für die berufliche
Qualifizierung von Jugendlichen mit be-
sonderem Förderbedarf zu sensibilisieren
und deren Engagement zu stärken und die
berufliche Integration von Migrantinnen
und Migranten zu verbessern. Das BQF-
Programm hatte eine Laufzeit von 2001 bis
2006. Die Transferphase endet am 30. Au-
gust 2007. Der Mitteleinsatz im Programm
betrug ca. 60 Millionen EUR, davon wa-
ren etwa 50 % aus dem Bundeshaushalt
und 50 % Mittel aus dem Europäischen
Sozialfonds. 54 % der Projekte waren in
den alten Ländern angesiedelt und ca. 27 %
in den neuen Ländern und Berlin; ca. 20 %
waren Ost/West-Projekte. Während der
gesamten Programmlaufzeit wurden 136
Projekte gefördert; die Förderdauer betrug
im Durchschnitt 32 Monate (vier Bewilli-
gungswellen, unterschiedliche Laufzeiten
der Projekte). Die Ergebnisse des Pro-
gramms und der Transferphase sind unter
www.kompetenzen-foerdern.de dokumen-
tiert.
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